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Schweizerische Tandes-Ausstellung in Bern ^9^-

stalle für liinawirtschsftliche Msschinen.

lìîllle für l!

Da's" schweizerische A'r'in'e'inv e.s!e'n !um-
faßt alsuAusstellnngsgruppen die offizielle
und die^fst esiwillige Ar m en p fsi'e'g'e.^,.Unter
offiziellerZArmenpflege ist die armenpflegerische
Tätigkeit des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden zu verstehen. Die Beschickung der

Ausstellung erstreckt sich auf die einschlägige
Gesetzgebung, wie Gesetze und Verordnungen
des Bundes, der Kantone, Gemeindeinstitutionen
und kantonale Verordnungen, sodann auf die

Illustration der Gesetzesanwendung, wie sie

durch die Errichtung von Armen- und
Armenerziehungsanstalten geschieht. Zahlreiche Bilder,
Reliefs und Statistiken stellen dazu ein
wertvolles Ausstellungsmaterial.

Die Untergruppe „FreiwilligeMrmenpflege"
erstreckt sich auf interkantonales, kantonales,
kommunales und exterritoriales Gebiet und
veranschaulicht die armeupslegerische Tätigkeit, die

durch Private oder durch Vereine ausgeübt
wird. So sind an der Ausstellung beteiligt:
Der Schweizerische Armenerziehungsverein,
kantonale und kommunale Armenerziehungsvereine,
ausländische Hilfsvereine in der Schweiz und
schweizerische Hilfsvereine im Ausland. Als
besonders interessante Tatsache darf hervorgehoben

werden, daß an der Landesausstellung
eine umfassende Geschichte des schweizerischen

Armenwesens vorliegen wird, herausgegeben
von zwei verdienstvollen Förderern sozialer
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Bestrebungen, den Herren Wild und Schmid
(Zürich).

In inniger Verbindung mit dem Armenwesen
stehen die Arbeitslvsenfürsorge und die
kommunale Boden- und Wohnungspolitik, Zweige
der sozialen Tätigkeit, die an der Landesausstellung

mit andern Unterabteilungen zusammen
in der Gruppe 44 „Oefsentlichc Verwaltung
und Städteban" zur Anschauung gelangen und
auch durch die Gruppen 48 „Erziehung,
Unterricht und Berufsbildung" und 45 „Organisation

und Mittel für soziale und berufliche
Selbsthilfe, Sparkassen und Versicherungswesen"
ergänzt werden.

Eine Szeneriebahn wird laut Beschluß
des Zentralkomitees der Landesausstellung auf
dem Viererfeld errichtet werden. Das Komitee
glaubt damit wenigstens teilweise den
zahlreichen Anregungen zu entsprechen, die darauf
hinauslaufen, dein Publikum neben Unterhaltung

erzieherischer Tendenz auch eine
Vergnügungsangelegenheit ohne moralischen
Hintergedanken zu bieten. Die Ansstellungsbehvrden
sowohl wie Mitglieder des Zentralkomitees hatten
Gelegenheit, die Bahn an der Leipziger
Baufach-Ausstellung in Betrieb zu sehen. Nach
ihren übereinstimmenden Aussagen handelt es
sich um ein gediegenes Unternehmen, das keineswegs

mit den berüchtigten Achterbahnen, >Vàr-
UolàAgns, Rutschbahnen und ähnlichen Attraktionen

auf eine Stufe zu stellen ist.

Zum dritten Mal in kurzer Zeit müssen wir
den Tod eines treuen Taub stumm en freundes

melden. Montag, den 16. März erlitt
Herr Nativnalrat vr. Gobat während der Sitzung
im internationalen Friedensbureau einen Schlag
anfall und verstarb kurz vor 12 Uhr. Herr
Or. Gvbat, gewesener Direktor des Erziehungswesens,

ist den bernischen Taubstummen gut
bekannt. Er war ein Freund der Taubstummen
und förderte und unterstützte die Taubstnmmen-
erziehung kräftig.

Von 1882 bis 1912 war er Mitglied der
bern. Regierung und leitete während 24 Jahren
das Unterrichtswesen; diesem sind die
Taubstummenanstalten unterstellt.

Herr Or. Gobat nahm während den vielen
Jahren an den Examen und den Weihnachts-
festen der Anstalt Münchenbuchsee teil. Mit

großem Interesse verfolgte er jeweilcn die
Leistungen der Schüler, freute sich, wenn er
Fortschritte konstatieren konnte; auch dem Turnen
schenkte er große Aufmerksamkeit und zeigte sich

sehr befriedigt, wenn die Knaben stramm
marschierten und gute Geräteübungen vorführten;
er unterließ es auch nie, die Werkstätten für
Handarbeit zu besuchen; sie schienen ihm
unentbehrlich zur Förderung der Bernfsverbesse-
rnng, für Vorbereitung auf das spätere
Erwerbsleben.

Am Weihnachtsfestchen sahen ihm die Zöglinge

gespannt entgegen; sobald sie entdeckten,
daß die große Kiste Or. Gobats von der Station
hergebracht wurde, brach großer Jubel aus,
diese enthielt für jeden einen großen Bärenleb-
knchen. Beim Gabenausteilen, das Herr Gobat
persönlich besorgte, nickte er jedem Zögling
freundlich zu, nachdem dieser sein Sprüchlein
hergesagt, mit „danke" die Gaben in Empfang
genommen und mit „gute Nacht" sich
verabschiedete. Nach dein Festchen wollten die
Taubstummen ihrer Freude und ihrem Dank Ausdruck

geben und da sie dies nicht mit Gesang
tun konnten, so begleiteten sie die Festteilnehmer

mit brennenden Fackeln zur Station.
Die Berner Taubstummen, ehemalige Zöglinge

von Frienisberg und Münchenbuchsce und
ihre Freunde werden den Verstorbenen in
liebevollem und dankbarem Andenken behalten.

F. llàrsax.

Schweiz. Fürforgtverem für Taubstumme
verews-MmeUungen.

5lâtutenentwurs
der letzten Revisionskommission

dnrchbcratc» vom Zentrnlvorstand des Schweizerischen
Fürsorgevercins für Taubstumme am 5. März 1lN4

in Aarau.

Schweizerischer Mrsorgeverein für Taubstumme.

Statuten.

I. Dame und Sitz.

Art. 1.

Unter dem Namen „Schweizerischer Fürsorge-
Verein für Taubstumme" besteht ein Verein,
der zur Zeit sein Rechtsdvmizil in Bern hat.

I!. Zweck.
Art. 2.

Der Verein bezweckt die geistige, sittlich-reli-
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